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Richtlinie  
zur Gewährung von Zuwendungen bei der 

Umsetzung des Regionalbudgets 
in Schleswig-Holstein

Gl.Nr. 6621.56

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung
vom 25. November 2021 - IV 64 - 

1 Förderziel und Zuwendungszweck

1.1 Das Land Schleswig-Holstein gewährt nach 

Maßgabe diese Richtlinie und der Verwaltungsvor-

schriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) 

Zuwendungen für die Maßnahmen des Regional-

budgets.

1.2 Die Förderung erfolgt im Rahmen der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 

und Küstenschutz“ (GAK) aufgrund des GAK-Rah-

menplans Förderbereich 1: Integrierte ländliche 

Entwicklung.

1.3 Zweck der Förderung ist die Unterstützung 

einer engagierten und aktiven eigenverantwort-

lichen ländlichen Entwicklung sowie Stärkung der 

regionalen Identität in Form eines Regionalbudgets.

1.4 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 

besteht nicht. Vielmehr entscheiden das Landes-

amt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) als 

Bewilligungsbehörde für die Erstempfänger sowie 

die jeweilige Lokale Aktionsgruppe AktivRegion 

(LAG) als bewilligende Stelle für die Letztempfän-

ger aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 

Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung

2.1 Nach dieser Richtlinie können dem allgemeinen 

Zweck des Förderbereichs 1: Integrierte ländliche 

Entwicklung des GAK-Rahmenplans entsprechende 

Kleinprojekte gefördert werden, die der Umsetzung 

einer Integrierten Entwicklungsstrategie einer LAG 

dienen. 

Der allgemeine Zweck des Förderbereichs 1: Inte- 

grierte ländliche Entwicklung des GAK-Rahmen-

plans ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Euro-

päischen Union unter Berücksichtigung der 

– Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, ein-

schließlich der erreichbaren Grundversorgung, 

attraktiver und lebendiger Ortskerne und der 

Behebung von Gebäudeleerständen, 

– Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und 

Landesplanung, Belange des Natur-, Umwelt- 

und Klimaschutzes,

– Reduzierung der Flächeninanspruchnahme,

– demografischen Entwicklung sowie der 

– Digitalisierung,

die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erho-

lungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuent-

wickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer positiven 

Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung der 

Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu einer nach-

haltigen Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen.

2.2 Nicht förderfähig sind

– Bau- und Erschließungsvorhaben in Neubau-, 

Gewerbe- und Industriegebieten,

– Investitionen in unternehmerisch oder privat ge-

nutzten Wohnraum,

– der Landankauf,

– flächen- und tierbezogene Vorhaben (z.B. Kurz-

umtriebsplantagen, Reitställe),

– Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von Kleinst-

unternehmen der Grundversorgung,

– Planungsarbeiten, die gesetzlich vorgeschrieben 

sind,

– Leistungen der öffentlichen Verwaltung,

– Ausgaben für den laufenden Betrieb und Unter-

haltung,

– Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen nach 

dem BauGB und den Gesetzen der Raumordnung,

– einzelbetriebliche Beratung,

– Personal- und Sachleistungen für die Durchfüh-

rung eines Regionalmanagements,

– Personalleistungen, 

– Bank- und Kontoführungsgebühren, Sollzinsen, 

Gebühren für Finanzgeschäfte und sonstige 

reine Finanzierungskosten sowie Rechnungs-

legungs- und Rechnungsprüfungskosten, Buß-

gelder, Prozesskosten, Geldstrafen,

– Umsatzsteuer bei vorsteuerabzugsberechtigten 

Begünstigten (Letztempfänger), 

– Bewirtungskosten.

3 Zuwendungsempfängerinnen und 

Zuwendungsempfänger

3.1 Die Förderung sieht vor, dass das Regionalbud-

get einer LAG zur Verfügung gestellt wird (Erst-

empfänger) und diese die Zuwendung an die Träger 

von Kleinprojekten (Letztempfänger) weiterleitet.

3.2 Erstempfänger sind anerkannte LAG als juris-

tische Personen des Privatrechts, die als Vereine 

organisiert sind. 

3.3 Letztempfänger können natürliche Personen und 

Personengesellschaften sowie juristische Personen 

des privaten und öffentlichen Rechts sein, die ihren 

Sitz oder Wirkungsbereich innerhalb der Gebiets-

kulisse einer LAG in Schleswig-Holstein haben.

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand 

der Auswahlkriterien durch ein Entscheidungsgre-

mium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure 




